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Sudan ist ein vielfach zusammengesetztes Land. Einheit im Sinne ei-
nes europäischen Nationalstaats kennt es nicht. Aber es besitzt eine
Tradition des Tolerierens von Gegensätzen, die teils aus dem Igno-
rieren, teils aus dem Komplementieren besteht. Zu hoffen bleibt, daß
dieser Stolz auf die landesprägenden Synthesen bei den Verantwort-
lichen wiederkehrt. Ob das Ausland oder die internationale Staaten-

gemeinschaft hier viel nachhelfen können, läßt sich schwer sagen.
Oft wurde in Sudan das Gegenteil des politisch Beabsichtigten er-
reicht. Was auf jeden Fall nottut, ist das unvoreingenommene Stu-
dium der Prozesse, die vielfach miteinander verflochten sind und
dann doch wieder ein überraschendes Eigenleben entwickeln. Dazu
braucht es ein Gespür für Differenzen, die nicht immer mit den
Grundwerten der westlichen Staaten in Einklang zu bringen sind.
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Innenansichten der Rolle eines Sonderberichterstatters GERHART R. BAUM

Seit Anfang 2001 mache ich auf dem Gebiet der internationalen
Menschenrechtspolitik eine ganz neue Erfahrung: Als Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission der Vereinten Natio-
nen habe ich diesem Gremium und auch der UN-Generalversamm-
lung über die Lage der Menschenrechte in dem seit Jahrzehnten vom
Bürgerkrieg geplagten nordostafrikanischen Staat Sudan zu berich-
ten. Berufen wurde ich auf Vorschlag der Gruppe der afrikanischen
Staaten Ende Dezember 2000. Mein Vorgänger, Leonardo Franco
aus Argentinien, war wenige Wochen zuvor zurückgetreten.
Seit meiner Ernennung habe ich dreimal die Region besucht: im
März und im Oktober 2001 sowie im Februar/März 2002. Ich habe
Gespräche im Norden Sudans mit den Vertretern der Regierung und
mit zahlreichen Menschen aus allen Lebensbereichen geführt. Ich
bin mit Vertretern der Rebellen des Südens in den von ihnen kontrol-
lierten Gebieten, in Nairobi und in London zusammengetroffen. Ich
habe Flüchtlingslager und Gefängnisse besucht. Die politische Lage
konnte ich auch in Kairo, New York und Washington sowie in Lon-
don und Brüssel erörtern.
2001 habe ich der Menschenrechtskommission nur mündlich berich-
ten können. Der Generalversammlung habe ich einen Zwischen-
bericht (A/56/336 v. 7.9.2001) vorgelegt; der 58. Tagung der Men-
schenrechtskommission legte ich meinen Bericht mit den Erfahrun-
gen des ersten Jahres meiner Tätigkeit als Sonderberichterstatter vor
(E/CN.4/2002/46 v. 23.1.2002). Auf Basis dieser Darlegungen wur-
den Resolutionen verabschiedet, die jeweils von der Europäischen
Union (EU) eingebracht worden waren.
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Nach der Erfahrung als Leiter der deutschen Delegation zur Men-
schenrechtskommission in den Jahren von 1992 bis 1998 und auf der
Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien habe ich Menschen-
rechtspolitik jetzt nicht mit dem Mandat einer Regierung, sondern
mit dem der Vereinten Nationen zu verantworten. Dies brachte mir
neue Erfahrungen. Ich bin ganz und gar unabhängig, in meiner Mei-
nungsbildung letztlich nur auf mich selbst gestellt, wie auch bei der
Gesprächsführung und den zahlreichen Begegnungen mit vielen
Menschen.
Ich werde sehr sachkundig, aufmerksam und hilfsbereit von einer
Mitarbeiterin des Amtes der Hohen Kommissarin für Menschen-
rechte in Genf betreut und begleitet. Sie gibt mir wichtige Hinweise,
führt das Protokoll, entwirft die Berichte und bereitet die Reisen vor.
Dennoch ist dies jetzt eine neue Erfahrung für mich, denn viele Jah-
re war ich als Angehöriger von Delegationen gereist oder als Mit-
glied der Bundesregierung in Begleitung erfahrener Diplomaten.
Zur vorbereitenden Meinungsbildung ist ein Netzwerk von Beratung
und Information notwendig, wie ich es aus meiner früheren Tätigkeit
in der Menschenrechtskommission kannte. Also lag die Zusammen-
arbeit mit den Menschenrechtsorganisationen nahe. Kontakte zu

›Human Rights Watch‹, die einen stark politischen Ansatz verfolgt,
habe ich in den Vereinigten Staaten. Das ist wichtig, weil die USA
eine Schlüsselfunktion auf dem Weg zum Frieden in Sudan haben.
Besonders wichtig sind mir die Fachleute von ›Amnesty Internatio-
nal‹ (AI) in London. Informationen, Beratung und Hilfe erfahre ich
auch durch das Auswärtige Amt und die deutschen Botschaften vor
Ort.
Von den deutschen nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) sind für
mich hilfreich die Sudan-Koordinierungsgruppe von AI, der ›Sudan
Focal Point Europe‹, den Marina Peter steuert, und zahlreiche ande-
re Gruppen sowie Einzelpersonen wie zum Beispiel Staatssekretär
a.D. Klaus-Otto Nass aus Niedersachsen oder Rupert Neudeck, der
Gründer der Hilfsorganisation ›Cap Anamur‹. Zweimal schon seit
meiner Mandatsübernahme hatten die Fraktionen von CDU/CSU
und FDP zahlreiche sudaninteressierte NGOs in den Deutschen Bun-
destag eingeladen. Von großem Nutzen ist auch der Kontakt zu den
Kirchen: Oberkirchenrat Volker Faigle vom Kirchenamt der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der mir auch ein Gespräch mit dem
Erzbischof von Canterbury vermittelt hat, ist ein profunder Kenner
der Lage, so wie es auch die Vertreter des katholischen Hilfswerks
›Missio‹ in Aachen sind. Auch in Khartum gibt es NGOs und Ein-
zelpersonen, auf deren Berichte ich angewiesen bin; gleiches gilt für
den von Sudanesen in London jährlich erarbeiteten Bericht der
›Gruppe sudanesischer Folteropfer‹. Eine Fülle, manchmal Überfül-
le, an Informationen bietet das Internet.
Die UN selbst stellen mir Informationen aus den Berichten der zu be-
stimmten Themen eingesetzten Berichterstatter zur Verfügung; zu-
sammen mit diesen übermittle ich von Zeit zu Zeit auch Proteste
nach Khartum, etwa wenn die Meinungsfreiheit verletzt wird oder
Scharia-Strafen drohen. Entgegen aller Befürchtungen, die ich an-
fangs hatte, erfuhr ich aktive Unterstützung durch den UN-Apparat –
in Genf, New York wie auch vor Ort in Afrika. Auch die dort täti-
gen humanitären Hilfsorganisationen sind eine Quelle wichtiger Er-
kenntnisse. Eine bedeutende Information war vor einigen Monaten
eine Veröffentlichung der NGO ›International Crisis Group‹ in Brüs-
sel zu Sudan (God, Oil and Country). Die diplomatischen Vertreter
westlicher Regierungen wie auch die Journalisten, die sich mit Afri-
ka befassen, sind gute Gesprächspartner. Alles in allem bin ich wie
jeder Berichterstatter im UN-System ein Einzelkämpfer. Nur durch
ständige Eigeninitiative in Richtung auf Kontakte und Reisen kann
ich mein Mandat ausfüllen, das mich im letzten Jahr etwa sieben bis
acht Wochen außerhalb Kölns in Anspruch genommen hat.
Obwohl ich nicht für die Bundesregierung tätig bin, sind Informatio-
nen, die ich vom Auswärtigen Amt in Berlin bekomme, eine der
Grundlagen meiner Arbeit. Der deutsche Botschafter in Khartum,
Mathias Meyer, zugleich der Repräsentant der EU in Sudan, ist eben-
so ein unverzichtbarer Partner wie die Ständige Vertretung Deutsch-
lands beim Büro der Vereinten Nationen in Genf mit Botschafter
Walter Lewalter an der Spitze. Auch der Deutsche Bundestag, der



sich schon vor meiner Mandatsübernahme intensiv mit Sudan befaßt
hatte, hat dies in Kooperation mit mir fortgeführt und mir schon
zweimal Gelegenheit zum Bericht in seinem Menschenrechtsaus-
schuß gegeben. Ständige Verbindung halte ich zur ›Africa Group‹
der EU-Mitgliedstaaten. Aus alledem wird deutlich, daß ich mit 
meinem politischen Hintergrund besondere Chancen der politischen
Kontakte habe, die anderen Kollegen, die beispielsweise aus dem 
Bereich der Universitäten kommen, nicht zur Verfügung stehen 
– etwa, wenn ich durch Vermittlung der deutschen Botschaft in 
Washington Kontakte zu Regierung und Kongreß wahrnehme.
In der Sudanpolitik der UN, der EU und anderer stelle ich freilich nur
ein – und nicht einmal ein entscheidendes – Element dar. Ich infor-
miere über die Menschenrechtslage und bewerte sie; damit lege ich
eine der Grundlagen für die Entschließungen von Menschenrechts-
kommission und Generalversammlung. Die Wirkung meiner Tätig-
keit beruht auch auf zahlreichen Gesprächen mit Tätern wie mit Op-
fern. Dieser Meinungsaustausch ist ebenso wichtig wie das fertige
Produkt: der Bericht.
Die Menschenrechtssituation in Sudan ist durch den langanhalten-
den Bürgerkrieg und die Friedensbemühungen in besonderer Weise
mit den politischen Rahmenbedingungen verbunden, denen ich mich
intensiv zugewandt habe, ohne in irgendeiner Weise eine direkte
Rolle im Friedensprozeß übernehmen zu wollen. Ich möchte aber die
Regierungen in ihrer Politik beeinflussen und suche intensiv den
Kontakt zu ihnen. Ich verstehe mein Mandat als eine ständige Auf-
gabe. Mit der Abgabe des Berichts ist es nicht getan. Dies gilt auch
deswegen, weil die monatelangen Vorlaufzeiten wegen der Überset-
zungen in die Amtssprachen der Vereinten Nationen hinderlich sind.
Dadurch verlieren sie ihre Aktualität und werden von mir durch ak-
tuelle Kurzberichte ergänzt, die ich dann mündlich vortrage und in
englischer Sprache verteile.
Eine wichtige Voraussetzung der Arbeit ist die Kooperationsbereit-
schaft der sudanesischen Regierung. Sie gilt uneingeschränkt. Natür-
lich geht das nicht ohne Spannungen und Krisen ab – aber insgesamt
ist die Zusammenarbeit gut. Nach der Niederlage Sudans auf der dies-
jährigen Tagung der Menschenrechtskommission – durch die An-
nahme der Resolution 2002/16 am 19. April, mit der auch mein Man-
dat um ein Jahr verlängert wurde – war es der erste Impuls der Re-
gierung, diese Zusammenarbeit einzustellen. Eine nüchterne Interes-
senabwägung führte indes zur Fortsetzung der Kooperation.
Immer wieder habe ich mich mit dem Vorwurf der Selektivität aus-
einanderzusetzen: warum wir, Sudan, und nicht Saudi-Arabien, Sy-
rien oder andere! Dieser Vorwurf macht mir in der Tat zu schaffen.
Natürlich können die mit der Scharia begründeten Menschenrechts-
verletzungen in Sudan nicht durch den Hinweis auf solche in Saudi-
Arabien relativiert werden. Regelmäßig weise ich daher in meinen
Berichten auf Situationen hin, in denen Sudan besser dasteht als ei-
nige seiner Nachbarn oder ebenso schlecht (man denke nur an Pres-
sefreiheit oder Folter in Ägypten). Hinzu kommt ein besonders ge-
wichtiges Argument: In einem Land mit so vielen Ethnien, mit einem
Bürgerkrieg, in dem eine Minderheit sich gegen die Dominanz der
Mehrheit wehrt, ist Frieden dauerhaft nur herzustellen, wenn parallel
dazu demokratische Strukturen aufgebaut werden.
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Zunächst ein Hinweis auf ein Verfahrensdefizit: Die Berichte wer-
den in der Regel nicht diskutiert. In der Menschenrechtskommission
in Genf antwortet auf den Bericht nur der betreffende Staat auf mei-
nen auf zehn Minuten beschränkten mündlichen Bericht. Ein Dis-
kurs kommt schon aus Zeitgründen nicht in Betracht. Anders ist dies
im mit Sozialfragen und Menschenrechten befaßten 3. Hauptaus-
schuß der Generalversammlung in New York. Im November 2001
haben sich zahlreiche Staaten, die Freunde Sudans, kritisch zu Wort

gemeldet, und ich habe erwidert. Das dauerte etwa zweieinhalb Stun-
den und war eine nützliche, geradezu parlamentarische Kontroverse.
Die Resolution 56/175 zur Menschenrechtssituation in Sudan wurde
auf Empfehlung dieses Hauptausschusses vom Plenum der General-
versammlung am 19. Dezember 2001 mit 79 gegen 37 Stimmen bei
48 Enthaltungen angenommen.
Ein weiteres Defizit der Menschenrechtsarbeit der Vereinten Natio-
nen ist die mangelnde Öffentlichkeit, genauer: das mangelnde öf-
fentliche Interesse. Seit fast zwei Jahrzehnten befindet sich das Land
in einem schrecklichen Bürgerkrieg. Auch in diesem Jahr werden
Zehntausende von Menschen vertrieben, Frauen und Kinder werden
Opfer von Massenentführungen, die Opposition wird unterdrückt.
Dennoch ist es ein vergessener Konflikt. Der Nahe Osten bindet na-
hezu die gesamte Aufmerksamkeit. Alle meine Versuche, deutsche
und internationale Medien zu interessieren, waren nur mäßig erfolg-
reich.
Als ich im Frühjahr 2002 in Genf mit einer Reihe von Botschaftern
zusammenkam, hatte ich ein Déja-vu-Erlebnis. Wie zu Beginn der
neunziger Jahre wurde vor allem von den Vertretern der Dritten Welt
bedauert, daß die Menschenrechtskommission »zu politisch« sei. Ich
konnte nur antworten, daß sich Menschenrechtspolitik von Politik
nicht trennen läßt und daß die Menschenrechtskommission neben
dem Sicherheitsrat das politischste Gremium der UN ist. Hinter die-
ser Klage verbirgt sich der Wunsch – ganz gegen die Vereinbarungen
der Weltmenschenrechtskonferenz von 1993 –, die ›Einmischung‹
von außen zurückzudrängen. Im Mittelpunkt der Kritik steht das In-
strument der Länderresolution – also jener Entschließungen, die sich
mit der Lage der Menschenrechte in einem bestimmten Land befas-
sen – samt den auf Grund dieser Resolutionen eingesetzten Bericht-
erstattern.
Hochkommissarin Mary Robinson hat Ende April zum Abschluß der
58. Tagung der Menschenrechtskommission eindringlich vor einer
Schwächung dieses UN-Gremiums gewarnt. Die Blockbildung und
der Graben zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern
verhinderten zunehmend die Verurteilung von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen. Es bestehe eine Tendenz, wonach Ent-
würfe für Länderresolutionen nur noch eingebracht würden, wenn
sich dafür ein Konsens finden lasse. Mit einem solchen Vorgehen
werde die zentrale Aufgabe der Kommission, sich für die Opfer von
Menschenrechtsverletzungen einzusetzen und Bedürftige vor einer
Verfolgung zu schützen, unterminiert. Und so war es in diesem Jahr:
Entschließungen gegen Iran, Rußland und Simbabwe sind geschei-
tert, ein gegen China gerichteter Resolutionsentwurf wurde gar nicht
erst eingebracht. Immerhin fand aber die Entschließung 2002/16 zu
Sudan, nachdem alle Verhandlungen gescheitert waren, in einer
förmlichen Abstimmung eine knappe Mehrheit (25 Ja, 24 Nein, 4
Enthaltungen). Nicht nur für die Fortsetzung meiner Tätigkeit war
dieses Resultat von ausschlaggebender Bedeutung. Mit diesem Er-
gebnis kann auch ein gewisser Druck auf die Regierung Sudans auf-
recht erhalten werden.
Gleichwohl ist die Menschenrechtskommission nach wie vor das
einzige weltweite Forum zur Diskussion der Menschenrechtslage.
Allein ihre Existenz, die vielfachen Begegnungen, Diskussionen und
auch viele Beschlüsse stärken den internationalen Menschenrechts-
schutz und bringen die Täter in die Defensive. Nach wie vor hat die
Kommission eine moralische Autorität. Dennoch sollten wir uns
überlegen, die Menschenrechtsarbeit auf eine breitere Basis zu stel-
len. Wir sollten den kritischen Ansatz auf jeden Fall beibehalten. Er
sollte noch konsequenter verbunden werden mit Elementen wie der
Stärkung der Zivilgesellschaft durch Menschenrechtsausbildung,
Hilfe an demokratische Institutionen, Friedenssicherung, Entwick-
lungshilfe, Minderheiten- und Flüchtlingsschutz.
Dies geschieht vielfach parallel zum Ansatz des ›monitoring‹, der
Überwachung der Menschenrechtssituation. So auch in Sudan, wo
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das Amt der Hochkommissarin seit einigen Monaten mit einem ent-
sandten Experten Kurse zur Menschenrechtsausbildung fördert.
Vielleicht könnte man mit einer Bündelung der einzelnen Elemente
noch überzeugender auf die inneren Verhältnisse der Staaten einwir-
ken. Mich hat der Bericht von Bodo Hombach über die vielfältigen
Bemühungen zum Aufbau einer Zivilgesellschaft auf dem Balkan
beeindruckt, ebenso das neue Konzept von Michael Steiner für das
Kosovo. Beschlossen wurde ein System von Vergleichsmaßstäben
(benchmarking) auf acht Feldern, das für das Kosovo eine solche
Bündelung von Einmischung und Hilfe darstellt.
In Sachen Sudan operieren verschiedene externe Institutionen ziem-
lich unkoordiniert: einzelne Staaten, die EU, internationale Organi-
sationen wie UN und Weltbank, internationale Stiftungen wie die
Carter-Stiftung. Alle Aktivitäten müssen unter der Zielsetzung ste-
hen: Wie bewirken wir vielleicht etwas von außen, mit Hilfe derjeni-
gen von innen, die Demokratie und Menschenrechte wollen?
In meinen Berichten habe ich auch versucht, eine Verbindung zum
›Recht auf Entwicklung‹ herzustellen, das ja seit der Weltkonferenz
von 1993 ein integrierender Bestandteil des Menschenrechtskatalogs
ist. Auf Sudan bezogen bedeutet das, daß dieser Staat auch an seine
Verpflichtungen gegenüber der eigenen Bevölkerung erinnert wird.
Kritisiert habe ich, daß der von den Aufständischen beherrschte Teil
Sudans nicht in den anteiligen Genuß der Öleinnahmen kommt.
Außerdem habe ich die Regierung ermahnt, in die sozialen Struktu-
ren des Landes zu investieren und die Verwendung der Gelder trans-
parenter zu gestalten. Ich habe auch gefordert, daß Sudan die For-
derungen in Richtung ›good governance‹ und Menschenrechte er-
füllt, die es den Geberländern und den internationalen Finanzinsti-
tutionen ermöglichen, ihre Entwicklungshilfe wieder aufzunehmen.
Sudan hat sich wütend dagegen gewehrt, daß ich mich in seine 
Budgethoheit einmische. Nachdem ich die Entscheidungen der UN-
Gremien zum ›Recht auf Entwicklung‹ zitiert hatte, kamen der Re-
gierung die Argumente abhanden.
Die Terrorakte von New York und Washington haben auch bezüg-
lich der Bewertung der Menschenrechtslage ihre Auswirkungen ge-
habt. Die Bekämpfung des Terrorismus steht in den Augen der Ver-
einigten Staaten, die eine Schlüsselrolle bei den – schon vor dem 11.
September 2001 eingeleiteten – Friedensbemühungen übernommen
haben, an erster Stelle. Sudan hat sich den US-Forderungen geöffnet
und kooperiert bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus.
Vor diesem Hintergrund droht die Menschenrechtslage einen gerin-
geren Stellenwert zu erhalten. Die diesbezügliche Klage von Mary
Robinson und AI gilt auch im Blick auf Sudan.
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In meinem mündlichen Bericht vor der Menschenrechtskommission
am 28. März dieses Jahres habe ich die Lage auf dem neuesten Er-
kenntnisstand zusammengefaßt. Dabei habe ich auch darauf hinge-
wiesen, daß ich in Anbetracht der Verbindungen zwischen der Men-
schenrechtslage auf der einen Seite und den politischen Entwicklun-
gen – die Friedensgespräche eingeschlossen – andererseits die Gele-
genheit wahrgenommen hatte, bei meinen Besuchen ausführliche
Konsultationen über die Zukunftsaussichten des Landes und deren
Auswirkungen auf die allgemeine Menschenrechtssituation zu
führen. Für mich ist die augenfälligste Schlußfolgerung aus diesen
Diskussionen die Notwendigkeit, ein für einen nachhaltigen Frieden
günstiges Umfeld zu schaffen, das nicht nur die Symptome angeht,
sondern vor allem die dem gegenwärtigen Konflikt zugrundeliegen-
den Ursachen.
Die mittlerweile erfolgte Einbeziehung der Vereinigten Staaten, für
die ich bereits in meinen früheren Berichten eingetreten war, ist ein
Fortschritt. Ohne Zweifel werden die vier Kernelemente der US-
Initiative zu einer Verbesserung der allgemeinen menschenrechtli-

chen und humanitären Lage des Landes führen: die Waffenruhever-
einbarung für das Gebiet der Nubaberge, die ›Tage der Ruhe‹ (die für
Impfkampagnen genutzt werden sollen), das Problem der Sklaverei,
der Entführungen sowie der Zwangsarbeit und die kürzlich getrof-
fene Regelung zur Verhinderung von Bombenangriffen auf zivile
Ziele und zur Schaffung eines international gesteuerten Überwa-
chungsmechanismus. Gleichwohl sind die mit diesem Konflikt ein-
hergehenden Menschenrechtsverletzungen nur ein Aspekt des Pro-
blems. Ein anderer Gesichtspunkt betrifft diejenigen Menschen-
rechtsverletzungen, die nicht direkt mit dem Konflikt zu tun haben.
Ich bin daher der Ansicht, daß der allgemeine Zustand der Men-
schenrechte auch weiterhin höchste Aufmerksamkeit erfordert.
Bei meinem letzten Besuch im Lande konnte ich mit Genugtuung
feststellen, daß sich einige Rahmenbedingungen im Hinblick auf die
Verbesserung der Menschenrechtslage zum Positiven hin entwickelt
haben. Ich werde die Lage vor Ort weiterhin verfolgen, um die län-
gerfristige Entwicklung beurteilen zu können. Diese in jüngerer Zeit
erfolgten Verbesserungen betreffen in der Hauptsache die Schaffung
respektive Stärkung von Institutionen und Ausbildungsvorhaben.
Hinweisen möchte ich hier insbesondere auf die neuen Strukturen
des ›Ausschusses zur Unterbindung der Entführung von Frauen und
Kindern‹, die derzeit stattfindenden Diskussionen hinsichtlich der
Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution, die vom
Hochkommissariat für Menschenrechte im Rahmen seines Pro-
gramms der technischen Zusammenarbeit geförderten Trainings-
kurse und die ersten auf eine Stärkung der Zivilgesellschaft gerichte-
ten Schritte in dem von den Rebellen gehaltenen südlichen Teil Su-
dans.
Für eine Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen derartiger In-
itiativen auf die allgemeine Menschenrechtslage ist es noch viel zu
früh, doch werden die auf diesen Ansätzen fußenden Maßnahmen
und ihre meßbaren Auswirkungen vor Ort für eine kurz-, mittel- und
längerfristige Bewertung von entscheidender Bedeutung sein. Dabei
sollte immer der Zusammenhang zwischen der Stärkung der Zivilge-
sellschaft, dem Übergang zur Demokratie und einem nachhaltigen
Frieden im Mittelpunkt stehen. Nach meinem Besuch im Oktober
2001 war ich zu dem Schluß gekommen, daß sich die Menschen-
rechtslage nicht entspannt hatte. Obwohl einige Veränderungen in
der jüngeren Vergangenheit einen Anstoß zu ermutigenden Entwick-
lungen geben könnten, glaube ich auch nach meinem letzten Besuch,
daß sich die Situation im großen und ganzen noch nicht spürbar und
nachprüfbar gebessert hat. Ich empfahl daher, die Menschenrechtsla-
ge in Sudan unter Beobachtung der Ausführung der zahlreichen ein-
gegangenen Verpflichtungen genauestens im Auge zu behalten.
Im April 2002 hat der von US-Präsident George W. Bush zu seinem
Sonderbeauftragten für Sudan berufene ehemalige Senator John C.
Danforth dem Präsidenten berichtet und empfohlen, die Friedens-
bemühungen fortzusetzen. Die Mission in den Nubabergen macht
gute Fortschritte. Die Kommission zur Untersuchung von Sklaverei
und Entführungen hat die Arbeit aufgenommen. Die Impfkampagne
ist zufriedenstellend abgeschlossen. Von besonderer Bedeutung ist
der Beschluß zur Einsetzung einer Kommission zwecks Untersu-
chung von Übergriffen auf die Zivilbevölkerung, die unmittelbaren
Zutritt zu den Kriegsgebieten haben muß. Es ist ein großer Fort-
schritt, daß dieses Überwachungssystem, mit Stützpunkten im Nor-
den wie im Süden, vereinbart werden konnte. Insgesamt muß aner-
kannt werden, daß Sudan ausländische Beobachter auf den genann-
ten Feldern zuläßt.

Zivilgesellschaft

Bei der Darstellung der Menschenrechtslage im einzelnen soll zu-
nächst ein Blick auf die Zivilgesellschaft geworfen werden. Im all-
gemeinen ist es Oppositionsparteien, politisch aktiven Studenten
und Vertretern unabhängiger Zeitungen oder im Menschenrechtsbe-

112 Vereinte Nationen 3/2002



reich tätigen NGOs immer noch nur begrenzt möglich, sich frei zu
entfalten und einen Meinungs- und Informationsaustausch zu pfle-
gen. Nach wie vor sind diese Gruppen verschiedenen Formen der

Drangsalierung unterworfen. Immer noch sehen sich Menschen der
willkürlichen Auslegung und Anwendung von Gesetzen ausgesetzt.
Obwohl ich eine Verminderung der Anzahl der Fälle von Verhaftung
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und Folter feststellen konnte, erreichten mich doch Informationen,
daß die zwangsweise Meldung bei der Polizei – der Verdächtigte
wird bisweilen über einen langen Zeitraum hinweg täglich von den
Sicherheitsdiensten vorgeladen – immer noch stattfindet und daß
einzelne Personen mitunter einer subtileren psychischen Folter aus-
geliefert sind. Außerordentlich besorgt bin ich über die wieder auf-
genommene Praxis der Vornahme von Amputationen als Bestra-
fung unter Berufung auf die Scharia. In diesem Zusammenhang be-
kam ich Informationen, daß sich die meisten neueren Fälle in Darfur
zutrugen, wo Banditentum und Gesetzlosigkeit das Feld beherr-
schen.
Des weiteren erfuhr ich von Fällen, in denen Studenten, die sich für
die Menschenrechte oder in politischen Aktivitäten engagierten, und
Mitglieder der Oppositionsparteien nach wie vor drangsaliert wer-
den. Hassan al-Turabi befindet sich immer noch in Haft, sein Anwalt
wird belästigt, und die Gerichte finden zu keiner Entscheidung. Be-
sonders beunruhigt bin ich über die offensichtliche fehlende Unab-
hängigkeit der Justiz.

Politik und Sicherheitskräfte

Seit Dezember 1999 gilt der Ausnahmezustand, der die äußerst fle-
xible, ja willkürliche Anwendung von Maßnahmen der öffentlichen
Sicherheit zuläßt. Die Novelle zum Gesetz über die Sicherheitskräf-
te, wonach die Verhängung von Einzelhaft für sechs bis neun Mona-
te ermöglicht wurde, ist immer noch in Kraft.
Während meines letzten Besuchs im Lande erreichten mich Informa-
tionen, daß der Präsident mit Wirkung ab dem 22. Januar dieses Jah-
res zwei Änderungen des Strafverfahrensgesetzes von 1991 dekre-
tiert hatte, die die Befugnisse von Vollzugsbeamten unter anderem
bei Untersuchungen, Inhaftierungen, Befragungen und Festnahmen
ohne gerichtliche Überprüfbarkeit erweitern. Einige NGOs haben
bereits ihre Bedenken gegen diese Ausweitung der Machtvollkom-
menheiten geäußert. Bedenken hege ich auch deshalb, weil die Straf-
freiheit für Menschenrechtsverletzer eine Frage darstellt, die noch
nicht zufriedenstellend gelöst wurde.

Pressefreiheit, Religions- und Glaubensfreiheit

Für eine gewisse Zeit konnte die Pressefreiheit grundsätzlich von der
Aufhebung der Zensur Ende November letzten Jahres profitieren; ei-
nige der unabhängigeren Zeitungen bilden aber nach wie vor ein 
Zielobjekt staatlicher Einflußnahmen. So wurden etwa hohe Straf-
gelder verhängt, die auf die wirtschaftliche Strangulierung der be-
troffenen Presseorgane abzielten. Bekannt wurden mir auch Fälle
der vorübergehenden Festnahme von Journalisten.
In Sudan gibt es nach meinen Erkenntnissen zwar keine eigentliche
religiöse Verfolgung, doch wurde wiederholt über Fälle der Diskri-
minierung von Christen berichtet, indem etwa Visa, Genehmigungen
zum Kirchenbau oder die Gleichstellung im Schulwesen verweigert
wurden. Zudem ist der Rechtsstatus der Kirchen nicht gesetzlich ab-
gesichert. Das vorhandene gegenseitige Mißtrauen ist einem Dialog
zwischen den Glaubensrichtungen nicht eben förderlich. Jedoch hat
die Regierung den Kirchen vorgeschlagen, mit ihnen über die Beset-
zung eines Konsultativorgans für die Christen zu verhandeln.

Humanitäres Völkerrecht

Was die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht in diesem
Konflikt anbelangt, so deuten alle Informationen darauf hin, daß das
Zentrum des Konflikts in der Provinz Oberer Nil liegt; kurioserwei-
se ist dies teilweise eine Folge der Waffenruhe in den Nubabergen,
die dazu führte, daß sowohl die Regierung als auch die Sudanesische
Volksbefreiungsarmee/-bewegung (SPLM/A) ihre Truppen erneut
in die ölreichen Gebieten verlegte und so zu einer Intensivierung der
Feindseligkeiten dort beitrug.
Beide Seiten sind verbündet mit örtlichen Milizen, die wiederholt ein

Klima der Unsicherheit verbreiteten, keinen Unterschied zwischen
militärischen und zivilen Zielen machten und häufig Kindersoldaten
rekrutierten. Für dieses Vorgehen werden sie nach wie vor nicht zur
Rechenschaft gezogen. Der Einsatz dieser zweifelhaften Verbünde-
ten ermöglicht es beiden Seiten, ihre eigenen Truppen nicht einset-
zen zu müssen; zugleich sorgt dies für andauernde Konfusion beim
Kampfgeschehen vor Ort und schafft ein zusätzliches Element der
Instabilität, welche auch die humanitären Einsätze internationaler
und lokaler Organisationen behindert. Der Zugang zwecks Leistung
humanitärer Hilfe ist nach wie vor schwierig, und die Genehmi-
gungspraxis für gesicherte Flüge ist zuweilen verwirrend (was ver-
einzelt zu Unglücksfällen führen kann). Seitens der Regierung wur-
de der Zugang für die humanitäre Hilfe für eine Anzahl von Orten
verweigert. Andererseits wurden von der SPLM/A und anderen
Gruppen Zwangsrekrutierungen und die räuberische Umlenkung
von Hilfsgütern vorgenommen.
Die Zunahme der Kampfhandlungen im Westen der Provinz Oberer
Nil deutet darauf hin, daß hier die Taktik der verbrannten Erde ein-
gesetzt wurde, um in den Erdölfördergebieten Pufferzonen zu schaf-
fen. Der Zugang bleibt schwierig, detaillierte Informationen sind rar.

Lage der Frauen

Im Einklang mit der entsprechenden Aufforderung der Menschen-
rechtskommission habe ich der Situation der Frauen im Umfeld des
Konflikts besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Eingeschlossen in
meinen Bericht habe ich daher das Thema der Entführungen von
Frauen und Kindern, der Gesetzgebung sowie der Lage der südsuda-
nesischen Frauen, die innerhalb des Landes vertrieben wurden und
ihren Lebensunterhalt mit dem Brauen einheimischer alkoholischer
Getränke verdienen (was nach der Scharia als Verbrechen gilt). Wei-
terhin habe ich Informationen über die weit verbreitete Praxis der
Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen erhalten sowie über
die diesbezügliche Aufklärungsarbeit sowohl der internationalen
als auch der örtlichen Organisationen, die ich bedingungslos befür-
worte.
Der Regierung habe ich mehrfach nahegelegt, die Diskussionen und
die Bewußtseinsbildung im Hinblick auf einen Beitritt zum Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
voranzutreiben.

Gebiete unter Kontrolle der SPLM/A

Obwohl der Zugang zu Informationen über die von der SPLM/A
kontrollierten Gebiete und insbesondere über einzelne Vorkommnis-
se äußerst schwierig bleibt, erreichen mich doch immer wieder Aus-
sagen, wonach diese Gebiete nach wie vor unter militärischer Kon-
trolle stehen; festhalten muß man, daß die SPLM/A oft mehr als Ar-
mee denn als politische Bewegung erscheint. Immerhin beginnen
sich langsam einige Strukturen der Zivilgesellschaft herauszubilden.
Der Aufbau einer zivilen Verwaltung scheint unterschwellig auf Un-
willen zu stoßen. Wahlen – wiederholt angekündigt und dann ver-
schoben – haben noch nicht stattgefunden. Es bleibt abzuwarten, ob
sie abgehalten werden und inwieweit dies für die – bislang buchstäb-
lich nicht vorhandene – politische Dynamik in den von der SPLM/A
gehaltenen Gebiete Wirkung entfaltet.
Im Zusammenhang mit den von der SPLM/A begangenen Men-
schenrechtsverletzungen im Konfliktgebiet wurde mir zur Kenntnis
gebracht, daß Frauen, die zu den Binnenvertriebenen gehören, von
SPLM/A-Kämpfern systematisch vergewaltigt wurden; derartige
Übergriffe wiederholten sich. Die Verbrecher scheinen in der Regel
straffrei auszugehen, und ich kann keinerlei ernsthafte Versuche aus-
machen, daran etwas zu ändern, wenn es sich bei den Tätern um Sol-
daten der SPLM/A handelt.
Verwiesen sei auch auf die Lage in Ost-Äquatoria, die sich trotz der
Bemühungen seitens des Neuen Sudanesischen Kirchenrats nicht
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wesentlich zum besseren hin entwickelt hat. Immer wieder kommt es
zu Zusammenstößen zwischen den Dinka und den Didinga, und die
Didinga, die von einem SPLM/A-Offizier regiert werden, fühlen
sich noch immer unter militärischer Besatzung.
Auf der Habenseite zu verbuchen ist, daß das Programm des UNI-
CEF zur Demobilisierung der Kindersoldaten Fortschritte macht,
doch mangelt es an Ausbildung und Aufklärung, um künftige Rekru-
tierungen zu verhindern. Obwohl das UNICEF mit einigem Erfolg
versucht, der SPLM/A die Begründungen für ihre weitgehende Inak-
tivität zu entziehen, ist es doch nun an dieser, sich ihrer Verantwor-
tung zu stellen und sich das Programm tatsächlich zu eigen zu ma-
chen. Für den verantwortungsvollen Umgang mit der Problematik
bleibt die internationale Beobachtung vorerst von ausschlaggeben-
der Bedeutung.

Erdöl und Recht auf Entwicklung

Der Konflikt wird tatsächlich durch die Erdölproblematik angeheizt,
insofern der Krieg in Sudan eine Folge des Kampfes um Macht und
Rohstoffe ist. Die Regierung hat sich mehrfach auf das Recht auf
Entwicklung berufen. Aus meiner Sicht muß es konkret um die Nut-
zung der Ölerträge auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem
Süden zum wirtschaftlichen Wohle des gesamten Landes gehen.
Verweisen möchte ich auf die mit Resolution 41/128 der General-
versammlung verkündete ›Erklärung zum Recht auf Entwicklung‹
(Text: VN 6/1987 S. 213f.), nach der davon ausgegangen wird,

»daß Entwicklung ein umfassender wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und
politischer Prozeß ist, der die ständige Steigerung des Wohls der gesamten
Bevölkerung und aller Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer aktiven, freien
und sinnvollen Teilhabe am Entwicklungsprozeß und an der gerechten Ver-
teilung der daraus erwachsenden Vorteile zum Ziel hat«.

Hier muß vor allem die Notlage der Menschen in dem Gebiet der 
Erdölförderung Beachtung finden.
In Erinnerung gerufen sei auch die Resolution 2001/9 der Men-
schenrechtskommission; in dieser betont das Gremium

»die Notwendigkeit, auf nationaler Ebene ein gesetzliches, politisches, wirt-
schaftliches und soziales Umfeld zu schaffen, welches die Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung ermöglicht, und unterstreicht die Bedeutung einer
demokratischen, partizipatorischen, transparenten und rechenschaftspflichti-
gen Regierungsführung sowie die Notwendigkeit wirkungsvoller nationaler
Mechanismen wie die nationalen Menschenrechtskommissionen, um die
Achtung der bürgerlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und so-
zialen Rechte ohne Unterschied sicherzustellen«.

Ich wiederhole daher meine Empfehlung, die Gewährung von Ent-
wicklungshilfe an spürbare Fortschritte auf dem Gebiet der Men-
schenrechte zu binden.
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Im Blick auf die Rolle der Vereinten Nationen in Sudan und die Not-
wendigkeit einer Stärkung der Zivilgesellschaft sind die schon er-
wähnten Maßnahmen der technischen Hilfe durch das Amt der Ho-
hen Kommissarin für Menschenrechte in Khartum besonders hervor-
zuheben. Diese Unterstützung zielt mittels Aufklärung über Förde-
rung und Schutz der Menschenrechte auf den Aufbau und die Stär-
kung der nationalen Eigenkapazitäten im Menschenrechtsbereich
hin. Nach meiner Auffassung sollten noch mehr Ressourcen und
Mitarbeiter in diese Maßnahmen der technischen Kooperation einge-
bracht werden. Die Behörden in Khartum haben zwar die erste Pha-
se der Zusammenarbeit mit dem Amt der Hochkommissarin einge-
leitet, doch möchte ich die Regierung ausdrücklich dazu ermutigen,
aktiv eine fördernde Rolle zu spielen und auch die Initiative zu Fol-
gemaßnahmen zu ergreifen, die die bisher geleistete Ausbildungsar-
beit sinnvoll ergänzen könnten. Dazu sollten auch Maßnahmen der
Bewußtseinsbildung gehören wie etwa die Verbreitung der interna-
tionalen Menschenrechtsdokumente und auch der Schlußbemerkun-

gen, die die Vertragsorgane zu den jeweiligen periodischen Länder-
berichten Sudans abgeben.
Jede Initiative zugunsten des Friedens in Sudan sollte – sei es im
menschenrechtlichen Bereich oder im Rahmen des Friedensprozes-
ses – in einen breiteren politischen Kontext eingebettet sein. Wäh-
rend ich die schwierige Arbeit auf dem humanitären Gebiet mit 
Genugtuung verfolgen konnte, muß ich zugleich anmerken, daß oft
die politische Dimension fehlt. Ich bin der Überzeugung, daß hu-
manitäre Nothilfe und die technische Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte in eine umfassende Strategie für eine politi-
sche Lösung des Konflikts einfließen sollten. Daher ist ein deutliches
politisches Engagement des UN-Generalsekretärs unverzichtbar;
seine Neutralität und Objektivität sind fraglos hilfreich. Viel stärker
als die Bemühungen einzelner Regierungen würden Initiativen von
seiner Seite die Chance eröffnen, die gesamte internationale Ge-
meinschaft wirksam an der Unterstützung des Friedensprozesses zu
beteiligen.
Zweimal hatte ich die Gelegenheit, Sudan zu einem höchst interes-
santen Zeitpunkt zu besuchen, nämlich als sich die Möglichkeit eines
Durchbruchs bei den Friedensverhandlungen und ein rasch voran-
schreitender Wandel der internationalen Sichtweise (unter anderem
verbunden mit einer stärkeren Einbeziehung der Vereinigten Staaten
und weiterer Länder wie Ägypten und Kenia) abzeichnete. Wenn-
gleich mir bewußt ist, daß die Situation nach dem 11. September
2001 das Risiko des Mißbrauchs – unter dem Deckmantel des Kamp-
fes gegen den Terrorismus – in sich birgt, so empfinde ich doch einen
vorsichtigen Optimismus angesichts der Chancen, die sich aus dieser
gewandelten Ausgangslage ergibt. Ich glaube, daß nur ein langfristi-
ger, umfassender und einheitlicher Ansatz der einzig mögliche Weg
einer erfolgversprechenden Friedensinitiative sein kann. Zugleich ist
es zur Erreichung eines nachhaltigen und gerechten Friedens unab-
dingbar, nicht nur die Symptome, sondern auch die dem Konflikt zu-
grundeliegenden Ursachen anzugehen; das erfordert natürlich auch
politische Folgemaßnahmen. Unerläßlich ist es somit, daß alle be-
troffenen Akteure – die Zivilgesellschaft eingeschlossen – in den
Friedensprozeß eingebunden werden und daß die Friedensverhand-
lungen von Maßnahmen der Vertrauensbildung und Demokratisie-
rung begleitet sind, in deren Zentrum die Achtung der Menschen-
rechte steht. Mittlerweile spielt die Zivilgesellschaft eine zunehmend
aktive Rolle. So diskutieren Intellektuelle, Politiker und Gewerk-
schafter die Schaffung einer nationalen Menschenrechtskommissi-
on; offene Gespräche fanden auch in Anwesenheit von Regierungs-
vertretern statt.
Wichtig ist, daß die internationale Gemeinschaft mit nur einer Stim-
me spricht und daß die Geber nicht nur Geld für Nothilfemaßnah-
men ausgeben, sondern im Norden wie im Süden des Landes auch in
die Förderung und Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen
investieren. Es geht um die Unabhängigkeit der Gerichte, die Herr-
schaft des Rechts, eine gute Regierungsführung und die Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das Ziel derartiger Unterstüt-
zungsmaßnahmen muß die Schaffung der Voraussetzungen für einen
nachhaltigen Frieden sein.
Wenn es den Vereinigten Staaten nicht bald gelingt, aus den vorhan-
denen ersten Ansätzen einen umfassenden Friedensplan zu ent-
wickeln und auch durchzusetzen, wird das Land in eine durch die Öl-
einnahmen und durch den Kampf um das Öl weiter angeheizte Bür-
gerkriegssituation zurückfallen, die schon unendliche Not über die
Zivilbevölkerung gebracht hat. Die Welt und auch Deutschland darf
sich dieser schrecklichen Situation, die für die Betroffenen minde-
stens ebenso viel Leid bedeutet wie diejenige im Nahen Osten, nicht
länger verschließen. Ein gutes Zeichen ist es da, daß der Deutsche
Bundestag am 28. Juni 2002 bei Enthaltung der PDS einen Antrag
(Bundestags-Drucksache 14/8481) billigte mit dem Ziel, den Friedens-
prozeß in Sudan »in Gang (zu) setzen und nachhaltig (zu) fördern«.
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